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1. Vorbemerkungen 

1 Nach § 123 UmwG kann ein Rechtsträger sein Vermögen im Wege der Aufspaltung, 
Abspaltung oder Ausgliederung auf andere bestehende Rechtsträger (Spaltung zur 
Aufnahme) oder auf andere, von ihm dadurch gegründete neue Rechtsträger (Spal-
tung zur Neugründung) übertragen. 

2 Bei einer Aufspaltung (§ 123 Abs. 1 UmwG) spaltet ein (übertragender) Rechtsträ-
ger sein Vermögen unter Auflösung ohne Abwicklung durch Übertragung der Ver-
mögensteile jeweils als Gesamtheit auf (mindestens) zwei andere bestehende über-
nehmende oder auf andere, von ihm dadurch gegründete neue Rechtsträger auf. 
Dies erfolgt grundsätzlich gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften an 
die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers. Die übernehmenden Rechts-
träger dürfen nach § 125 Satz 1 i.V.m. § 54 Abs. 1 Satz 3 UmwG (für GmbH) bzw. 
§ 68 Abs. 1 Satz 3 UmwG (für AG) von der Gewährung von Anteilen absehen, wenn 
alle Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers darauf verzichten. Mit Eintra-
gung der Aufspaltung in das Handelsregister des Sitzes des übertragenden Rechts-
trägers erlischt dieser (§ 131 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 UmwG). 

3 Bei einer Abspaltung (§ 123 Abs. 2 UmwG) spaltet ein (übertragender) Rechtsträger 
einen Teil oder mehrere Teile seines Vermögens durch Übertragung jeweils als Ge-
samtheit auf einen oder mehrere bestehende übernehmende oder auf einen oder 
mehrere, von ihm dadurch gegründete neue Rechtsträger ab. Hinsichtlich der Ge-
währung von Anteilen oder Mitgliedschaften bzw. des Verzichts auf deren Gewäh-

                                                 
1 Vorbereitet von der Arbeitsgruppe „Umwandlungsrecht“. Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 

06.09.2012. 


